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Gemeinde Henstedt-Ulzburg 

Der Bürgermeister 
Planen, Bauen und Umwelt 
  
 
 

Antrag für die Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

 
 Schmutzwasseranschluss  Regenwasserversickerung auf dem Grundstück 
    
 Regenwasseranschluss  Regenwasserversickerung mit Überlauf zum  
   öffentlichen Regenwasserkanal 

 
 
Grundstück in Henstedt-Ulzburg,  

 
Gemarkung:  Flur:  Flurstück(e):  

 
Bauherr/in:  

 
Antragstellerin / Antragsteller:  
nur, wenn abweichend von Bauherr/in  

 
Telefonnummer (für Rückfragen):   

 
Firma, die die Entwässerungsanlagen installiert hat:  

 
Gewünschter Abnahmetermin:  
 
 1. Abnahme    2. Abnahme   

 
Bei der 1. Abnahme müssen alle abzuneh-
menden Leitungen und Kontrollschächte sicht-
bar und zugänglich sein. Mir ist bekannt, 
dass die Leitungsgräben erst nach erfolgter 
Abnahme verfüllt werden dürfen.  
 

Bei der 2. Abnahme muss ein Dichtheitsnachweis der 
Leitungen gemäß der DIN EN 1610 im Beisein des Siel-
betriebs erbracht werden. Mir ist bekannt, dass die 
Rohrgräben bei der Durchführung zur Hälfte verfüllt 
sein sollten, damit es zu keiner Lageveränderung 
kommt. 
 

Gebühren: 
 

Gebühren: 

für die Abnahme: 24,50 € je Anschluss für die Abnahme: 110,00 € je Anschluss 
  
für jede Wiederholung: 24,50 € für jede Wiederholung: 55,00 € 

 
 
Die vorstehenden Informationen habe ich zur Kenntnis genommen. Hiermit beantrage ich die Abnahme 
der o.g. Grundstücksentwässerungsanlagen. 
 
 
   
Ort, Datum Unterschrift der Bauherrin / des Bauherrn 
  
  
  
 Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers  
 nur, wenn abweichend von Bauherr/in 
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